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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1997

Norm

ZPO §298

ZPO §312

Rechtssatz

Die Folgen der Unterlassung einer Erklärung zur Richtigkeit einer Privaturkunde sind gesetzlich nicht ausdrücklich

geregelt. Die Richtigkeit einer Privaturkunde gilt aber nicht bereits als unbestritten, wenn der Gegner des

Beweisführers es unterlassen hat, sich hiezu zu äußern.
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